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 Veröffentlicht am 03.10.1985

Norm

StGB aF §201 Abs1

Rechtssatz

Widerstandsunfähig gemacht werden kann auch eine Frau, die sich zuvor dadurch, daß sie sich in Begleitung des

Täters in dessen Wohnung begab, durch eigenes Zutun in eine Lage begeben hat, in der ihr eine Abwehr erschwert war

(gegen Pallin im WK § 201 RdZ 16 und EvBl 1966/270 = JBl 1966/379).
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